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Berichtigung des Gemeinsamen Runderlasses 
des Ministeriums der Justiz und des 

Ministeriums des Innern und für Kommunales 
über Ausübung der Befugnisse 

im Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland 
in strafrechtlichen Angelegenheiten

vom 1. März 2022

Der Gemeinsame Runderlass des Ministeriums der Justiz und 
des Ministeriums des Innern und für Kommunales über Aus-
übung der Befugnisse im Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland 
in strafrechtlichen Angelegenheiten vom 4. September 2020 
(JMBl. S. 130) ist wie folgt zu berichtigen:

Allgemeine Verfügungen und Rundverfügungen

In Abschnitt V Nummer 2 Satz 2 wird im vierten Anstrich die 
Angabe „Nummer 146 RiVASt“ durch die Angabe „Nummer 
164 RiVASt“ ersetzt.

Potsdam, den 1. März 2022

Die Ministerin der Justiz

Susanne Hoffmann

Potsdam, den 1. März 2022

Der Minister des Innern und für Kommunales

Michael Stübgen

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Bekanntmachung des Ministeriums der Justiz
vom 1. März 2022

Folgender abhanden gekommener Dienstausweis wird hiermit 
für ungültig erklärt:

Frau Irina Schäfer, Dienstausweis-Nr. 203 956, ausgestellt am 
15. April 2015, gültig bis 14. April 2025.

Ich bitte alle Justizbehörden, insbesondere die Justizvollzugs-
anstalten, Vorkehrungen zu treffen, um eine missbräuchliche 
Benutzung des Ausweises zu verhindern. Feststellungen über 
den Verbleib des Ausweises sind umgehend den ausstellenden 
Justizbehörden mitzuteilen.

Bekanntmachungen

Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels

Bekanntmachung des Ministeriums der Justiz
vom 10. März 2022

Folgendes Dienstsiegel ist beim Amtsgericht Brandenburg an 
der Havel in Verlust geraten:

Beschaffenheit: Gummistempel mit Holzgriff, 
  Farbdrucksiegel
Durchmesser: 35 mm
Umschrift: Sozialgericht Cottbus
Kennziffer: 17

Das Dienstsiegel wird hiermit für ungültig erklärt.

Ich bitte alle Justizbehörden Vorkehrungen zu treffen, um eine 
missbräuchliche Benutzung des Dienstsiegels zu verhindern. 
Feststellungen über den Verbleib des Dienstsiegels bitte ich 
umgehend dem Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg 
zu berichten.

Personalnachrichten

Ordentliche Gerichtsbarkeit

Ernannt:
zum Richter am Oberlandesgericht/zur Richterin am Ober-
landesgericht: Vorsitzender Richter am Landgericht Ulrich 
Karkmann in Brandenburg an der Havel, Richterin am Amts-
gericht Marianne Hückel in Brandenburg an der Havel;  

zum Direktor des Amtsgerichts: Vorsitzender Richter am 
Landgericht Jan Boecker in Nauen, Vorsitzender Richter am 
Landgericht Dr. Peter Wolff in Frankfurt (Oder); zur Richterin 
kraft Auftrags: Regierungsrätin Bianca Luban in Cottbus

Ruhestand:
Obergerichtsvollzieherin Irene Anspach aus Brandenburg an der 
Havel
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Ausschreibungen

Staatsanwaltschaften

Ernannt:
zum Staatsanwalt: Staatsanwalt (Richter auf Probe) Christian 
Neuhoff und Staatsanwalt (Richter auf Probe) Robert Missal in 
Neuruppin, Staatsanwalt (Richter auf Probe) Dr. Christian-
Alexander Neuling in Potsdam; zum Staatsanwalt (Richter auf 
Probe)/zur Staatsanwältin (Richterin auf Probe): Assessor 
Emanuel Träger und Assessorin Annika Jungbluth in Neuruppin, 
Assessorin Ekaterina Hasert, Assessorin Nilab Hewadmal und 
Assessorin Nadine Brischka in Cottbus, Assessorin Isabella 
Follesa in Potsdam

Notarinnen und Notare

Ernannt:
zum Notar: Notarassessor Dr. Clemens in Frankfurt (Oder)

Justizvollzug

Ernannt:
zur Regierungsamtsinspektorin – A 9 Z –: Regierungsamts-
inspektorin Monika Ebeling in Neuruppin-Wulkow  

Ruhestand:
Justizvollzugshauptsekretärin Manuela Sänger aus Brandenburg 
an der Havel

Zentraler IT-Dienstleister der Justiz 
des Landes Brandenburg

Ernannt:
zum technischen Regierungsoberinspektor: Konstantin Mül-
ler; zur Regierungsinspektorin: Katharina Wieland

Versetzt:
Regierungsamtsinspektor Steffen Kozik von der Justizvollzugs-
anstalt Brandenburg an der Havel

Ministerium der Justiz

I.

Es wird Bewerbungen für die folgende Stelle entgegengesehen:

– bei dem Landgericht Frankfurt (Oder)

 eine Stelle für eine Vorsitzende Richterin oder einen Vor-
sitzenden Richter am Landgericht

 (Besoldungsgruppe R 2 BbgBesO).

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. für das Land Brandenburg vom  
17. Dezember 2007, S. 180 ff., Bezug genommen.

Eine Teilzeitbeschäftigung ist unter den Voraussetzungen der  
§§ 4 und 5 BbgRiG möglich. 

Da in diesem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie 
besonders aufgefordert, sich zu bewerben (§ 7 Absatz 4 LGG 
Brandenburg).

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt. 

Bewerbungen sind bis zum 15. Mai 2022 auf dem Dienstweg 
an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Hein-
rich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 
Personalakten durch die Mitglieder des Präsidialrates und des 
Richterwahlausschusses einverstanden sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Bewerberinnen und 
Bewerber eine Mitteilung des Bundesarchivs – Stasi-Unterla-
gen-Archiv – zur Feststellung einer hauptamtlichen oder inof-
fiziellen Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik eingeholt wird.

II.

Es wird Bewerbungen für die folgende Stelle entgegengesehen:

– bei dem Amtsgericht Oranienburg 

 eine Stelle für eine Richterin oder einen Richter am Amts-
gericht 

 (Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO).

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
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terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. für das Land Brandenburg vom  
17. Dezember 2007, S. 180 ff., Bezug genommen.

Eine Teilzeitbeschäftigung ist unter den Voraussetzungen der  
§§ 4 und 5 BbgRiG möglich. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt. 

Die Ausschreibung der Stelle richtet sich ausschließlich an Rich-
terinnen und Richter auf Probe aus der ordentlichen Gerichts-
barkeit des Landes Brandenburg.

Bewerbungen sind bis zum 15. Mai 2022 auf dem Dienstweg 
an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Hein-
rich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 
Personalakten durch die Mitglieder des Präsidialrates und des 
Richterwahlausschusses einverstanden sind.

III.

Es wird Bewerbungen für die folgende Stelle entgegengesehen:

– bei der Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg

 eine Stelle für eine Oberstaatsanwältin oder einen Ober-
staatsanwalt

 (Besoldungsgruppe R 2 BbgBesO).

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. vom 17. Dezember 2007, S. 180 ff., 
Bezug genommen.

Da in diesem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie 
besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 

Eine Teilzeitbeschäftigung ist nach Maßgabe der beamtenrecht-
lichen Regelungen (§§ 78 ff. des Landesbeamtengesetzes) mög-
lich.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt. 

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Bedienstete im 
richterlichen und staatsanwaltlichen Dienst im Statusamt R 2, 
die nicht bereits Inhaber einer entsprechenden Planstelle im 
Dienst des Landes Brandenburg sind.

Bewerbungen sind bis zum 15. Mai 2022 auf dem Dienstweg 
an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Hein-
rich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 

Personalakten – auch durch die Mitglieder des Gesamtstaatsan-
waltsrates – einverstanden sind.

IV.

Es wird Bewerbungen für die folgenden Stellen entgegengesehen:

– bei der Staatsanwaltschaft Potsdam

 zwei Stellen für Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte 
 (Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO).

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. für das Land Brandenburg vom  
17. Dezember 2007, S. 180 ff., Bezug genommen.

Eine Teilzeitbeschäftigung ist nach Maßgabe der beamtenrecht-
lichen Regelungen (§§ 78 ff. des Landesbeamtengesetzes) mög-
lich.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt. 

Die Ausschreibung der Stelle richtet sich ausschließlich an Rich-
terinnen und Richter auf Probe, die bereits im staatsanwaltlichen 
Dienst des Landes Brandenburg beschäftigt sind. 

Bewerbungen sind bis zum 15. Mai 2022 auf dem Dienstweg 
an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Hein-
rich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 
Personalakten – auch durch die Mitglieder des Gesamtstaatsan-
waltsrates – einverstanden sind.

V.

Es wird – vorbehaltlich der haushalterischen Voraussetzungen – 
Bewerbungen für die folgende Stelle entgegengesehen:

– bei dem Verwaltungsgericht Cottbus

 eine Stelle für eine Präsidentin oder einen Präsidenten des 
Verwaltungsgerichts

 (Besoldungsgruppe R 3 BbgBesO).

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. für das Land Brandenburg vom  
17. Dezember 2007, S. 180 ff., Bezug genommen.

Eine Teilzeitbeschäftigung ist unter den Voraussetzungen der  
§§ 4 und 5 BbgRiG möglich. 

Da in diesem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie 
besonders aufgefordert, sich zu bewerben (§ 7 Absatz 4 LGG 
Brandenburg).
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Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt. 

Bewerbungen sind bis zum 15. Mai 2022 auf dem Dienstweg 
an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Hein-
rich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 
Personalakten durch die Mitglieder des Präsidialrates und des 
Richterwahlausschusses einverstanden sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Bewerberinnen und 
Bewerber eine Mitteilung des Bundesarchivs – Stasi-Unterla-
gen-Archiv – zur Feststellung einer hauptamtlichen oder inof-
fiziellen Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik eingeholt wird.

VI.

Es wird Bewerbungen für die folgenden Stellen entgegengesehen:

In den richterlichen Dienst des Landes Brandenburg sollen zwei 
Richterinnen oder Richter auf Probe (Besoldungsgruppe R 1 
BbgBesO) für die Sozialgerichtsbarkeit eingestellt werden. 

Bewerberinnen und Bewerber sollten das Zweite Juristische 
Staatsexamen mit mindestens befriedigendem Ergebnis (acht 
Punkte) abgelegt haben. 

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im Justizministerialblatt für das Land Branden-
burg vom 17. Dezember 2007, S. 180 ff., Bezug genommen.

Eine Teilzeitbeschäftigung ist unter den Voraussetzungen der  
§§ 4 und 5 BbgRiG möglich. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit der Beiziehung ihrer Personal-
akten und der Einsichtnahme in diese durch die Mitglieder des 
Präsidialrats und des Richterwahlausschusses einverstanden 
sind.

Bewerbungen sind bis zum 15. Mai 2022 an die Präsidentin des 
Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg, Försterweg 2 - 6, 
14482 Potsdam, zu richten.
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